
Beschl.-Nr. 	 7 

STADT LANDSHUT 

Auszug 

aus der Sitzungs-Niederschrift 


des Verwaltungssenats vom 27.01 .2011 

Betreff: 	 Bahnhof Landshut-Süd; Einziehung des Eigentümerweges auf den Grundstücken 
FI.Nrn. 90 und 90/60 der Gemarkung Achdorf 

Referent: I. V. Verwaltungsfachwirt Thomas Rottenwallner 

Von den 	 10 Mitgliedern waren 9 anwesend. 

In öffentlicher Sitzung wurde auf Antrag des Referenten 

beschlossen: 
mit 8 gegen Stimmen 

1. 	 Vom Vortrag des Referenten wird Kenntnis genommen. Durch die Verkehrsübergabe der 
provisorisch hergestellten Pettenkoferstraße und des neuen Bahnsteiges am Bahnhof 
Landshut-Süd hat der Eigentümerweg auf Fl.Nrn. 90 und 90160 d. Gmkg. Achdorf seine 
Verkehrsbedeutung verloren. Er soll deshalb im hierfür vorgeschriebenen Verfahren 
eingezogen werden. 

2. 	 Der Eigentümerweg Nr. 69 auf FI. Nr. 90 und 90160 d. Gmkg. Achdorf, so wie er im 
anliegenden einen Bestandteil dieses Beschlusses bildenden Lageplan rot markiert ist, 
muss eingezogen werden. Die Einziehungsabsicht ist umgehend im Amtsblatt der Stadt 
Landshut bekannt zu machen. 

Landshut, den 27.01.2011 

STADT LANDSHUT 



Bestandteil des Beschlusses Nr. 7 des Verwaltungssenats vom 27.01 .2011 

Betreff: Bahnhof Landshut-Süd; Einziehung des Eigentümerweges auf den 
Grundstücken FI.Nrn. 90 und 90/60 der Gemarkung Achdorf 

Eigentümerweg (Einziehung) 




